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Zum Titelbild: Solarsiedlungen
in den Niederlanden

Auf Seite 4 stellen wir neue
Wohnsiedlungen in den Niederlanden

vor, bei denen innovative
Solartechnologie zum Einsatz kam.
Auf dem Titelbild transluzide Pho-

tovoltaikpaneele bei der Siedlung
«Nieuwland», Amersfoort.
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Denkmalflegelei
Es wird Herbst; die Blätter fallen. Das grösste und schönste ist vor wenigen
Wochen gefallen: das «Ahornblatt» in Berlin. Und vor genau fünfzig Jahren
liess Ulbricht dort das Hohenzollernschloss sprengen. Anstelle des Schlosses

sollte ein Aufmarschplatz zu liegen kommen; am Ort des «Ahornblattes»

wird ein Geschäftshaus entstehen. Sowohl das Schloss als auch das

«Ahornblatt», ein markanter Schalenbau von 1972, waren eingetragene
Einzeldenkmäler. Politische Interessen im einen Fall, wirtschaftliche im anderen

sind ihnen zum Verhängnis geworden. Die Denkmalpflege hat es in der

geschäftigen Hauptstadt schwer, ihre Aufgabe gegen Politiker und Investoren

zu erfüllen. Oft genug hat sie ausserdem auch noch gegen Planer und Architekten

anzukämpfen. Dabei könnte sie in dieser Zeit hektischer Neuerfindung

der Stadt Unterstützung von allen Seiten brauchen, insbesondere auch

von Fachleuten.

Nun hat einer der herausragendsten Köpfe in der Diskussion über
Architektur und Städtebau in Berlin, Dieter Hoffmann-Axthelm, ein Pamphlet
verfasst, das er selber gleichzeitig als «Gutachten» und als «Streitschrift»

bezeichnet. Die widersprüchlichen Gattungsangaben sind der Auftakt zu

einem peinlich oberflächlichen und polemischen Text. Ausgehend von einer

Kritik an der staatlichen Institution Denkmalpflege holt Hoffmann-Axthelm

zu einem diffamierenden Rundumschlag gegen den gesamten Berufsstand

aus. In dem Durcheinander von wirren Vorstellungen, widersprüchlichen

Argumenten und wilden Vorwürfen findet sich kaum ein klarer
Gedanke. Von den Aspekten der Denkmalpflege, die man kritisch diskutieren

könnte, findet sich nur einer, den der Verfasser nennt, nämlich ihre fehlende

Macht und die daraus resultierenden Ungerechtigkeiten. Er schreibt, dass

einflussreiche Investoren leichter als andere Besitzer von Denkmälern zu

Abbruchgenehmigungen kommen, und er hat Recht. Er will diese Tatsache

als Argument gegen die Denkmalpflege nutzen und merkt nicht, dass es

eines der besten für ihre Stärkung wäre.

Stattdessen fordert er eine Privatisierung: Ein breites Publikum soll

emotional über den Erhalt von Bauten entscheiden. Dabei blieben dann

praktisch die gesamte Moderne und insbesondere die DDR-Bauten auf der

Strecke. Ohnehin seien Bauten aus der Zeit nach 1840 nur in Ausnahmefällen

zu schützen. Die Denkmalpflege sei eine Institution, die etwas erhalten

und schützen wolle, was keiner mehr brauche. Und zu schützen sei nur, was

die Herzen ergreife. «Und was keine Herzen bewegt - wozu sollte es gerettet

werden? Es genügt zu wissen, und dokumentiert zu sehen, dass es das

gab.» Mit diesen Worten endet das «Gutachten». Unter Fachleuten hat es

zwar hohe Wellen geworfen; eine echte inhaltliche Diskussion konnte es

aber nicht entfachen. Zu dumm.
Das gesprengte Schloss soll als potemkinsche Fassade «wiederauferstehen»;

dass das «Ahornblatt» je wieder rekonstruiert werden wird, ist
unwahrscheinlich. Hinter der Forderung nach herzergreifenden Denkmälern

verbirgt sich das alte Unbehagen von Laien - und Fachleuten - an der

Moderne. Man hätte es gerne wieder gemütlich. Plüsch und Pomp statt kühle

Sachlichkeit. An Schmuck und Schnörkeln wollen sich dann die kalten Her-

Dieter Hoffmann-Axthelm: Kann die Denkmal- zen erwärmen, im Herbst.
pflege entstaatlicht werden? - eine Streitschrift - ILrtllZinnt Cadimi
Gutachten für die Bundestagsfraktion von ¦' "
Bündnis 90/Die Grünen. März 2000. Entwurf.
Unveröffentliches Manuskript
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